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Hinweise zur  
GebäudesanierunG

Lebensraum Gebäude

Kontakt:

evangelische Landeskirche in württemberg
umweltbüro

büchsenstraße 33 | 70174 stuttgart

umwelt@elk-wue.de
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artenschutz und Gebäudesanierung?  
Kein problem !

wenn sie wenige punkte beachten sind baumaßnahmen ohne 
beeinträchtigung geschützter Tierarten leicht möglich.

so gehen sie vor: 
- in der planungsphase vor beginn der bauarbeiten: erfassung 

und dokumentation von nestern und ruheplätzen durch 
einen „profi“. 

- wenn artenschutzbelange zu berücksichtigen sind: die zustän-
dige untere naturschutzbehörde informieren.  
am besten gleich mit folgenden angaben:

- unterlagen über die geplanten baulichen Maßnahmen
- angaben zu vorhandenen „Mitbewohnern“:
1. um welche art von fortpflanzungs- und ruhestätten 

handelt es sich? welche arten sind betroffen? 
2. wie viele Lebensstätten sind es jeweils? 
3. wo genau befinden sie sich? 
4. angaben, wie artenschutzbelange in der planung des 

bauablaufes berücksichtigt werden.
5. sind beeinträchtigungen des artenschutzes auch durch 

sorgfältige planung nicht vermeidbar: zusätzlich ein 
Konzept für den ökologischen ausgleich unter einbe-
ziehung von fachleuten erstellen. 

- die untere naturschutzbehörde erteilt eine Genehmigung, 
eventuell mit Hinweisen/auflagen zum artenschutz

- durchführung der baumaßnahme

weitere informationen:

damit Gebäude bewohnende Vögel und fledermäuse trotz bau- 
und sanierungsmaßnahmen Lebensräume an unseren Gebäu-
den finden, hat das umweltbüro in ausführlicheren broschüren 
wichtige informationen über den schutz der Gebäude bewoh-
nenden Vogel- und fledermausarten zusammengestellt.
diese broschüren sowie weitere informationen finden sie unter 
www.umwelt.elk-wue.de

ihr aktiver beitrag zur artenvielfalt 

das umweltbüro der evangelischen Landeskirche in  
württemberg befürwortet die energetische Optimierung 
und die bautechnische sanierung von Gebäuden. Gleichzei-
tig setzen wir uns für den erhalt der artenvielfalt ein. 

Viele Vogel- und fledermausarten benutzen seit Jahrhun-
derten Gebäude als „ersatzfelsen“ zum Leben und brüten. 
Vor allem Kirchen, pfarr- und Gemeindehäuser sind häufig 
wichtige Lebensräume in unseren Ortschaften. 
deshalb muss bei baulichen Veränderungen oder renovie-
rungen besonders behutsam vorgegangen werden.

was dabei zu beachten ist, erläutern wir mit diesem faltblatt.



schützen sie Tiere in und an Gebäuden

Werden Gebäude abgerissen, saniert oder die Fassaden 
baulich verändert, besteht die Gefahr, dass Fortpflanzungs- 
oder Ruhestätten von Vögeln und Fledermäusen beschädigt 
bzw. entfernt werden. Da solche Rückzugsmöglichkeiten 
für diese Tiere aber besonders wichtig sind, bitten wir Sie, 
unbedingt darauf zu achten, dass sie erhalten werden.

Das Bundesnaturschutzgesetz stellt Fortpflanzungs-  
und Lebensstätten von Vögeln und Fledermäusen unter 
Schutz. 

Damit es nicht zu Komplikationen in der Bauphase kommt, 
sollten Sie schon in der Brut- beziehungsweise Fortpflan-
zungssaison vor Baubeginn klären, ob sich Tiere oder deren 
Quartiere am oder im Gebäude befinden. 

suchen sie bewusst nach nestern und ruhe-
plätzen 

Oft ist es schwer zu erkennen, wo sich Nester oder Ruhe-
plätze befinden. Etliche Tiere verstecken sich ohne erkenn-
bare äußere Merkmale zwischen Dachkästen, in schmalen 
Ritzen und Hohlräumen (z.B. fehlende Mauersteine oder 
offene Fugen). Nehmen Sie sich deshalb vorab ein wenig 
Zeit und vergewissern Sie sich, ob Vögel oder Fledermäuse 
durch die von Ihnen geplanten Bauarbeiten betroffen sein 
könnten. 

Sind geschützte Arten von den Sanierungsmaßnahmen 
betroffen, kann ein Sachverständiger oftmals leicht umsetz-
bare Maßnahmen zur Vermeidung und Minimierung einer 
Beeinträchtigung dieser Arten aufzeigen – zum Beispiel in 
Zusammenarbeit mit Architekten durch eine Bauzeitenrege-
lung.

 

bitten sie fachleute um rat 

denken sie also schon bei den ersten Überlegungen zu bau- 
oder sanierungsmaßnahmen an den artenschutz. das vermei-
det unvorhergesehene Verzögerungen im bauablauf. 

für Laien ist es nicht immer leicht, die Lage richtig einzuschät-
zen. deshalb kann es nötig sein, das Gebäude von fachleuten 
untersuchen zu lassen. dazu muss nicht gleich ein teures Gut-
achten in auftrag gegeben werden. 
es hat sich vielerorts bewährt, örtlich aktive naturschützer oder 
Ortsgruppen von naturschutzverbänden anzusprechen und die 
dort vorhandene sachkenntnis zu nutzen. 

ein „profi“ kennt sich mit den Gewohnheiten von Vögeln und 
fledermäusen bestens aus. er kann durch seine fachkenntnis 
feststellen, ob sie gerade „tierische Mitbewohner“ haben und 
kennt deren Lebensansprüche und –gewohnheiten. dies hilft 
bei der planung des bauablaufes. die von ihnen vorgesehenen 
arbeiten können dann ohne beeinträchtigungen der Tiere 
erfolgen. 

wenn sie Gebäudebewohner entdeckt haben 

Grundsätzlich gilt: fortpflanzungs- oder ruhestätten von Vögeln 
oder fledermäusen dürfen nur dann entfernt bzw. verschlossen 
werden, wenn sie zum zeitpunkt der Maßnahmen nicht von 
ihren bewohnern genutzt werden. weder alt- noch Jungtiere 
oder Gelege dürfen dabei zu schaden kommen.

Keine sorge, die bauarbeiten sind normalerweise trotzdem ein-
fach möglich. artenschutz und Gebäudesanierung lassen sich 
mit einer bewußten planung gut vereinbaren. 

bitte achten sie während der bauphase darauf, dass die ver-
einbarten Maßnahmen, abläufe und bauzeiten eingehalten 
werden. Viele Tierarten reagieren schon auf einmalige oder 
kurzzeitige störungen sehr empfindlich!

Hinweise dazu finden sie zum beispiel in den broschüren „nest-
bauer und Turmsanierer“ und „Hilfe für gefiederte Kirchgänger“ 
sowie auf der Homepage des umweltbüros unter  
www.umwelt.elk-wue.de .

nach der bauphase

sobald die bauarbeiten so weit vorangeschritten sind, dass 
die „tierischen Mitbewohner“ wieder in die vorübergehend 
verschlossenen fortpflanzungs- und ruhestätten einziehen 
können, vergessen sie nicht, die behausungen wieder zugäng-
lich zu machen.

damit sich die Tiere nach baulichen Veränderungen wieder 
ansiedeln können, müssen entfernte fortpflanzungs- oder ru-
hestätten im Laufe oder spätestens mit abschluss des bauvorha-
bens durch künstliche nist- oder Quartiershilfen ersetzt werden.

Genaues wird mit der Genehmigung der unteren naturschutz-
behörde in einem entsprechenden Konzept festgelegt. 

Tun sie den Tieren Gutes 

auch wenn keine nester oder ruhestätten am Gebäude zu fin-
den sind, können sie als Gastgeber für Vögel und fledermäuse 
dienen. 
es ist ganz einfach und erfordert keinen großen aufwand, wäh-
rend oder nach abschluss von baumaßnahmen nistmöglichkei-
ten außen an fassaden, im Turm, in fensternischen etc.  anzu-
bringen.  dies kann mit der plakette „Lebensraum Kirchturm“ 
ausgezeichnet werden.


